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von bis zu maximal 5 %-Punkte hinnehmbar, darüberhinausgehende Verluste waren zu verhindern. Als Regionen 
wurden in Deutschland die Bundesländer definiert. Der Grünlandverlust berechnete sich als Anteil des 
Dauergrünlands an der landwirtschaftlichen Nutzfläche zur Referenz 2012.  

Ab dem 01.01.2016 wurde der Dauergrünlanderhalt über die Verpflichtungen im Rahmen des Greenings 
sichergestellt und unterlag nicht mehr den Cross-Compliance-Bestimmungen der vorherigen Förderperiode. Die 
Dauergründlanderhaltungsverordnung (DGL-VO NRW) wurde mit Ablauf des 31.12.2015 aufgehoben. Da der 
maximal tolerierbare Grünlandverlust bereits zu Beginn der Förderperiode 2014 bis 2022 überschritten wurde, 
blieb der Umbruch von Grünland in NRW durchgängig genehmigungspflichtig. Von wenigen Ausnahmen 
abgesehen (vgl. „neues normales DGL“ in Abbildung 1), mussten für einen genehmigten Grünlandumbruch im 
selben Umfang Grünlandersatzflächen angelegt werden, deren DGL-Status wiederum für mindestens fünf Jahre 
beizubehalten war. Dafür musste innerbetrieblich oder mindestens in derselben Region Ackerland dauerhaft in 
Grünland umgewandelt werden. 

Zusätzlich zum quantitativen Schutz galt seit 2015 für Dauergrünland in FFH-Gebieten ein qualitativer Schutz. Für 
Dauergrünland, das bereits vor 2015 bestand, galt ein absolutes Umwandlungs- und Pflugverbot, mit dem Ziel, 
die gewachsene Grünlandnarbe zu erhalten. Tiefgründige und bodenwendende Bearbeitungsverfahren zur 
Narbenerneuerung waren damit verboten. Die von der EU-KOM eröffnete Option, Vogelschutzgebiete und 
kohlenstoffreiche Böden ebenfalls in diese Regelung einzubeziehen, wurde in Deutschland nicht umgesetzt.  

Abbildung 1: Greeningregelungen zur Erhaltung von Dauergrünland 

 
Quelle: Eigene Darstellung.  

Ökologische Vorrangflächen 

Der Greeningstandard verpflichtete Betriebe mit mehr als 15 ha Ackerland, 5 % ihrer Ackerfläche als Ökologische 
Vorrangfläche (ÖVF) vorzuhalten (Art. 46 VO (EU) Nr. 1307/2013). Die Nutzung von insgesamt mehr als 75 % der 
beihilfefähigen landwirtschaftlichen Fläche als Dauergrünland und/oder zur Grünfuttererzeugung befreite einen 
Betrieb von der Verpflichtung, vorausgesetzt, die restliche Ackerfläche betrug höchstens 30 ha. Die 30 ha-Grenze 
wurde seit dem Antragsjahr 2018 aufgehoben, sodass vorgenannte Betriebe seit 2018 generell vom Nachweis 
der ÖVF befreit sind.  

Für den Nachweis der ÖVF konnte aus einem Set von ÖVF-Typen gewählt werden. Als Näherung, um den 
ökologischen Wert der jeweiligen Option anzugleichen, wurden die ÖVF-Typen mit unterschiedlichen 
Flächenfaktoren gewichtet (nachfolgend als Werte in Klammern). Neben Landschaftselementen wie z. B. Hecken, 
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Tabelle 5: AUKM und Ökologische Anbauverfahren – Eingesetzte öffentliche Mittel im Zeitraum 2015 bis 
2022 und ihre Verteilung auf Teilmaßnahmen  

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Jahresberichte. 

6 Inanspruchnahme/Output  

Inanspruchnahme im Zeitverlauf 

Die Teilnahme an den drei auf Grundlage der Richtlinien für die Förderung einer markt- und standortangepassten 
Landbewirtschaftung (MSL-Richtlinie 2015) angebotenen Teilmaßnahmen Winterbegrünung (VA 10.1.1), 
emissionsarme und gewässerschonende Ausbringung von Wirtschaftsdünger (VA 10.1.2) und Vielfältige Kulturen 
im Ackerbau (VA 10.1.3) konnte, wie in Kapitel 2.3 dargestellt, nur in den ersten beiden Jahren der Förderperiode 
beantragt werden. Dies spiegelt sich auch in der jeweiligen Inanspruchnahme im Zeitverlauf wider. Alle drei 
Vorhabenarten weisen einen Anstieg der Förderfläche bis 2017 auf, bewegen sich bis 2020 in etwa auf gleichem 
bzw. leicht rückläufigem Niveau und lassen in 2021 einen Rückgang der Förderfläche aufgrund des Ausscheidens 
von Verpflichtungen aus dem ersten Antragsjahr erkennen. 

Mit der Winterbegrünung und der emissionsarmen und gewässerschonenden Ausbringung von 
Wirtschaftsdüngern wurde an Förderangebote aus der Förderperiode 2007 bis 2013 angeknüpft. Jedoch wurde 
deren Ausgestaltung deutlich verändert, allerdings mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die 
Inanspruchnahme. Eine deutlich höhere Inanspruchnahme als zuvor erzielte die Winterbegrünung (VA 10.1.1). 
Mit im Mittel rund 7.500 ha in den Jahren 2017 bis 2020 wurde rund dreimal mehr Verpflichtungsfläche erreicht 
als in der Förderperiode zuvor und auch das Förderziel deutlich übertroffen. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, 
dass die Teilmaßnahme seit 2015 landesweit ohne die zuvor einschränkende Förderkulisse angeboten wurde. 
Nähere Ausführungen dazu sind in Kapitel 7.1 zu finden. 

Der Wegfall der Förderkulisse fand zwar auch bei der emissionsarmen Ausbringung von Wirtschaftsdüngern statt 
(VA 10.1.2). Allerdings wurde die Förderung mit deutlich strengeren Auflagen als in der Vorperiode angeboten. 
So wurden die Anforderungen an die Ausbringungstechnik gegenüber den bis 2013 förderfähigen Standards 
erhöht, um eine stärkere Verbreitung neuerer Ausbringungstechnik zu induzieren. Auch die recht komplexen und 
z. T. anspruchsvollen weiteren Förderauflagen (Verpflichtung betraf Gesamtmenge flüssiger Wirtschaftsdünger 
eines Betriebs; Güllelagerkapazität > 8 Monate; Fremdausbringung; max. 2 GVE/ha LF ohne GLÖZ) hatten zur 
Folge, dass mit im Maximum 58 teilnehmenden Betrieben und einer Förderfläche von rund 6.100 ha eine 

Euro Anteil (%)

Öffentliche Mittel für AUKM (M10) 108.541.510 100

davon für
10.1.1/10.1.2 Reduzierung von Stoffeinträgen in Gewässer 4.751.542 4,4

10.1.3 Vielfältige Kulturen im Ackerbau 6.208.301 5,7

10.1.8 Vertragsnaturschutz, Biodiversitätsziel 90.409.509 83,3

10.1.8 Vertragsnaturschutz, Klimaschutzziel 7.172.158 6,6

Öffentliche Mittel für Ökologische Anbauverfahren (M11) 110.016.921 100

davon für
11.1 Einführung Ökologischer Landbau 31.630.965 28,8

11.2 Beibehaltung Ökologischer Landbau 78.385.956 71,2
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7 Akzeptanzbewertung ausgewählter Vorhabenarten  

7.1 Winterbegrünung  

Basierend auf den Grundsätzen einer markt- und standortangepassten Landwirtschaft1 förderte Schleswig-
Holstein den Anbau winterharter Zwischenfrüchte und führte die Vorhabenhart unter dem Namen 
Winterbegrünung (WB). Primäres Ziel der Intervention war die Verbesserung der Wasserwirtschaft 
(Schwerpunktbereich 4B), konkret der ressourcenschonende Umgang mit Düngemitteln. Entgegen der 
Förderausgestaltung 2007, in der sich die Zielkulisse auf WRRL-Gebiete beschränkte, war lt. RL aus dem Jahr 2015 
die WB im gesamten Bundesland förderfähig; einzig Wasserschutzgebiete (WSG) waren ausgeschlossen. Grund 
hierfür war, dass die Gebietsverordnungen einiger WSG bereits ordnungsrechtliche Vorgaben zum Anbau von 
Zwischenfrüchten sowie Anwendungsreglungen von organischen Düngern und Pflanzenschutzmitteln (PSM) 
enthalten. Im Berichtsjahr 2019 umfasste die Ackerfläche in Schleswig-Holstein laut InVeKoS rd. 649.500 ha, die 
der nicht förderfähigen WSG rd. 14.800 ha.  

Tabelle 10 zeigt die Förderausgestaltung der Winterbegrünung nach RL 2007 und 2015. Die inhaltliche 
Ausgestaltung der Vorhabenart wurde weitgehend fortgesetzt, die RL aus 2015 jedoch dahingehend geschärft, 
dass ein Mindestanteil der betrieblichen Ackerfläche von 5 % mit der WB zu bestellen war und PSM verboten 
waren. Wie bereits 2007 wurde auch in der RL 2015 als frühester Umbruchtermin der 01. März festgelegt. Die 
Ausgestaltung der Vorhabenart WB 2015 ging über die Vorgaben für die ÖVF-Zwischenfrüchten hinaus, nach der 
bspw. der späteste Saattermin auf den 01.10. und der früheste Umbruch auf den 16.02. datiert war und zwar der 
Anbau von Zwischenfrüchten jedoch nicht von winterharten gefordert wurde.  

 

 
1 Notifizierung der MSL Fördertatbestände im Rahmen des Nationalen Rahmenplans. 
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Tabelle 10: Förderbestimmungen der Vorhabenart Winterbegrünung 2007 und 2015  

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach Richtlinien AUM (RL AUM 2015) und MSL-Richtlinien (MSL-RL 2007).  

Mit dem Argument, dass im Ökologischen Landbau die Verwendung mineralischer Dünger grundsätzlich 
untersagt ist und damit eine höhere Notwendigkeit für organische Stickstoffnachlieferung u. a. durch Anbau von 
Zwischenfrüchten besteht, wurde von einem größeren Eigeninteresse der Betriebe ausgegangen. Daher war die 
Prämie mit 45 Euro/ha für Teilnehmende an der Förderung Ökologischer Anbauverfahren geringer als für 
konventionell wirtschaftende Unternehmen (75 Euro/ha).  

Durch Wegfall der Förderkulisse für die WB konnte trotz gesunkener Prämie deutlich mehr Fläche gebunden 
werden als in der vorherigen Förderperiode. Auch wurde mit einer Fläche von rd. 8.500 ha das ursprüngliche 
Förderziel von 4.000 ha um mehr als das Doppelte übertroffen. Letztlich wurden mit der WB in 2019 jedoch 
weniger als 2 % des Ackerlandes außerhalb von WSG (634.663 ha) erreicht. 

Die regionale Verteilung der Förderung ist Karte 2 zu entnehmen. In vielen Regionen des Bundeslandes war keine 
Teilnahme zu verzeichnen, dies galt wegen der dort vorherrschenden Fruchtfolgen insbesondere für die 
Marschstandorte und große Teile des Hügellandes. Die Winterbegrünung konzentrierte sich auf die 
Geeststandorte und hier vor allem südlich von Neumünster im Kreis Segeberg. Trotz Wegfall der 
Kulissenbeschränkung entsprach die regionale Verteilung der Teilnahme weitgehend der Verteilung in der 
vorhergehenden Förderperiode. Der Median der WB am Ackerland betrug 3,6 % in Gemeinden mit Teilnahme.  

Nahezu die Hälfte der Vorhabenfläche (4.005 ha) entfiel auf Gemeinden mit nur einem teilnehmenden Betrieb. 
Die Förderung wies einen engen Bezug zum Maisanbau auf. So wurde auf 70 % der WB-Fläche Mais als Vorkultur 
angebaut und auf weiteren 79 % als Folgekultur. In die gleiche Richtung weist Tabelle A1, in der die Ackernutzung 
in Gemeinden mit WB abgebildet wird. Es zeigt sich, dass bei erhöhtem Anteil der WB am AL auch der Maisanteil 
(deutlich) höher ist. In der Klasse „mit mehr als 20 % WB am AL“ ist der Maisanteil knapp doppelt so hoch wie im 
Durchschnitt der Gemeinden ohne Teilnahme.  

RL 2007 RL 2015
Winterbegrünung Winterbegrünung

Fördergegenstand

Förderkulisse WRRL-Gebiete Negativkulisse: keine WSG
Förderauflagen
Vorgaben zu ZWF Vorgegebene Saatgutmischungen keine Selbstbegrünung , keine 

Leguminosen, schnell schließende ZWF 
oder Gräser, Grünroggen
bei Untersaat Mais: Dt Weidelgras mit 
definierter Saatgutstärke

Verpflichtungsumfang - mind. 5 % der AF des Betriebes
PSM - keine PSM
Düngung
Einsaat
Umbruch/Nutzung

Flächenmeldung WB

Förderausschluss keine Kombination mit ÖVF- ZWF

Prämie 125 Euro/ha
80 Euro/ha  für Ökobetriebe

75 Euro/ha
45 Euro/ha  Ökobetriebe

Bagatellgrenze 150 Euro/Jahr 150 Euro/Jahr

jährlich bis 15.09

Winterbegrünung mittels nicht abfrierender Zwichenfrüchte oder Untersaaten

keine Düngung bis 31.01.
bis 15.09. ohne wendende  Bodenbearbeitung

Umbruch oder Beweidung ab 01. März
vorherige Mahd zulässig, wenn geschlossener Bestand gesichert 

Umbruch nur mechanisch zulässig
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Karte 2: Anteile der AUKM „Winterbegrünung“ am Ackerland in der Förderkulisse 

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der InVeKoS-Daten 2019. 

In 2019 nahmen in Schleswig-Holstein 228 Betriebe, davon 9 Ökobetriebe, mit einer Förderfläche von insgesamt 
8.500 ha an der WB teil (vgl. Tabelle 11). Die durchschnittliche Förderfläche je Betriebe betrug 37 ha. Daraus 
errechnet sich unter Maßgabe konventioneller Wirtschaftsweise eine durchschnittliche jährliche Zahlung von 
2.800 Euro. Die Auswertung in Tabelle 11 zeigt, dass die teilnehmenden Betriebe ihre Anbaustrategie stark auf 
den Anbau von winterharten Zwischenfrüchten ausrichten. Zusätzlich zum Anbau der winterharten WB meldeten 
die Betriebe nur insgesamt 475 ha als Ökologische Vorrangflächen an, die mit Zwischenfrüchten bestellt wurden.  
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Tabelle 11:  Teilnehmende und nicht-teilnehmende Betriebe an der Winterbegrünung im Vergleich 

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der InVeKoS-Daten 2019. 

Im Mittel bestellten die Teilnehmenden knapp ein Drittel der Ackerfläche mit WB. Die Förderbedingung, auf 
mindestens 5 % der Ackerfläche Winterbegrünung anzubauen, wurde somit deutlich überschritten. Die gleiche 
Aussage gilt durchgehend für die in Tabelle 11 dargestellten Größenklassen. Nur elf Betriebe mit einer WB von 
weniger als 115 ha realisierten einen Begrünungsanteil von unter 7 %. Von diesen elf Betrieben befinden sich 
wiederum sieben Betriebe in der Größenklasse 100 bis 200 ha AF. Die über die Förderauflage hinausgehende 
Abschneidegrenze von 7 % wurde gewählt, weil bekannt ist, dass Teilnehmende an AUKM i. d. R. mit 
Sicherheitsmargen arbeiten, um Flächenabweichungen und das damit verbundene Sanktionsrisiko abzupuffern.  

Um eine weitere Förderbedingung einzuhalten, nämlich die der Einsaat der Winterbegrünung bis 15.09., setzt 
dies bei Mais als Vorfrucht unter nördlichen Witterungsverhältnissen eine vergleichsweise frühe Ernte und 
optimal getaktete Bearbeitungsgänge voraus. Der Maisanteil im Verhältnis zum WB-Anteil lässt in den 
Teilnahmebetrieben darauf schließen, dass die Maisfläche nur anteilig in die Förderung der WB eingebracht 
wurde, um die verbleibenden Flächen ggf. standort- und sortenabhängig erst nach dem 15.09. zu ernten 
(vgl. Tabelle 11).  

Die Gruppierung nach Tierhaltungsschwerpunkt zeigt, dass sich die Teilnahme mit 164 Betrieben und einer 
Förderfläche von rd. 5.400 ha auf raufutterfresserhaltende Betriebe konzentrierte (vgl. Tabelle 12). Knapp 
1.000 ha Förderfläche entfallen auf 22 Misch- und Veredlungsbetriebe. Die Gruppe der viehlosen Betriebe ist mit 
40 Teilnehmenden und einer Winterbegrünungsfläche von knapp 2.100 ha hervorzuheben. Im Mittel beträgt ihr 
Maisanteil gut 60 %. Da der Maisertrag in viehlosen Betrieben keiner innerbetrieblichen Verwertung zugeführt 
wird, kann davon ausgegangen werden, dass Silomais entweder für z. B. Nachbarbetriebe oder zur 
Energiegewinnung angebaut wird. Eine endgültige Differenzierung ist anhand der InVeKoS-Daten nicht möglich, 

Gesamt davon 
Öko

geförderte Betriebe
Anzahl n 2 19 31 67 69 40 228 9
Ackerfläche Ʃ ha 15 427 1.323 4.743 9.496 12.485 28.489 1.110
AUKM-WB Ʃ ha 15 215 451 1.367 2.602 3.855 8.505 261
ÖVF-ZWF Ʃ ha . 2 19 132 72 250 475 .
AL an LF % 38,3 54,9 57,1 65,7 73,1 81,6 68,4 68,2
AUKM-WB an AL % 98,4 53,4 34,8 29,1 28,0 31,6 32,6 29,8
ÖVF an AL % . 5,5 9,3 20,4 5,2 6,9 10,4 .
Getreide an AL % 35,6 50,2 26,6 28,7 32,2 29,1 30,8 53,1
Silomais an AL % . 70,5 60,1 55,7 54,5 53,1 56,6 14,1
Körnermais an AL ges. % . . 68,5 44,6 8,6 30,3 32,1 31,7
Futterpflanzen an AL % 30,5 6,8 14,4 13,5 9,5 6,9 10,9 23,5

nichtgeförderte Betriebe
Anzahl n 7.242 1.763 1.363 2.023 1.273 644 14.308 633
Ackerfläche Ʃ ha 9.695 34.335 54.127 144.503 175.645 245.027 663.331 26.665
OEVF-ZWF Ʃ ha 1 4 5 7 11 32 11 5
AL an LF % 44,3 54,8 64,3 75,2 84,9 92,5 65,2 55,5
ÖVF an AL % 80,9 19,2 12,6 9,3 8,1 7,2 10,5 3,6
Getreide an AL % 75,9 51,3 43,8 46,7 51,2 54,0 51,3 47,8
Silomais an AL ges. % 86,1 58,5 50,8 43,2 38,0 29,8 51,1 22,4
Körnermais an AL ges. % 88,1 48,3 41,2 19,6 15,4 9,1 32,5 12,6
Futterpflanzen an AL % 46,3 21,6 17,1 14,0 8,6 4,8 21,1 50,0

< 10 < 30 < 50 < 100 < 200 ≥ 200  

Betriebsgrößenklasse nach AL (ha)

≥ 10 bis ≥ 30 bis ≥ 50 bis ≥ 100 bis
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da in Schleswig-Holstein kein spezifischer Nutzcode für Energiemais geführt wurde. Es wird deshalb 
vereinfachend davon ausgegangen, dass die viehlosen Betriebe mit einer Maisfläche von mehr als 50 ha den 
Flächenertrag Biogasanlagen zuführen. Der Wert von 50 ha stellt dabei eine hohe Voraussetzung dar und führt 
zu einer konservativen Schätzung. Die Bedingung erfüllen 19 Betriebe mit einer Förderfläche für WB von rd. 
1800 ha. 

Tabelle 12: Teilnehmende differenziert nach ihrem Schwerpunkt der Tierhaltung 

 
1) >= 0,1 GV/ha LF; 2) < 0,1 GV/ha LF; 3) RGV an GV >= 80 %; 3.1) RGV Rinder an RGV gesamt >= 80 %;  
3.2) RGV Schafe, Ziegen, Pferde an RGV gesamt >= 80 %; 4) Schweine an GV gesamt >= 80 % 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der InVeKoS-Daten 2019. 

Mit Ausnahme der dargestellten, die Teilnahme an der WB beschreibenden Aspekte lassen sich auf Grundlage 
der InVeKoS-Daten keine weiteren Systematiken erkennen. Zwar erreicht auch in den nicht-teilnehmenden 
Betrieben der Maisanbau hohe Anteilswerte, wahrscheinlich ließ sich in diesen Betrieben jedoch die Einsaat der 
Folgekultur bis 15.09. u. a. aufgrund von Standortrestriktionen nicht realisieren. Eine tatsächliche Umstellung 
von Wintergetreide auf Sommergetreide war in Anbetracht der Prämienhöhe nicht rentabel und somit nicht im 
größeren Umfang zu erwarten. Der für norddeutsche Verhältnisse frühe Aussaattermin wird seitens der 
Evaluierung eindeutig befürwortet, auch um das Auflaufen der Zwischenfrucht und damit Bodendeckung über 
Winter zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass auch unter 
Einbeziehung der zusätzlichen angebauten Zwischenfrüchte als ÖVF die Potenzialfläche für die WB ausgeschöpft 
wurde.  

Kurzzusammenfassung und Ausblick 

In der Förderperiode 2014 bis 2022 konnte das ursprüngliche Outputziel von 4.000 ha Ackerfläche erreicht und 
mit 8.500 ha Förderfläche deutlich überschritten werden. Insgesamt fand die WB mit weniger als 2 % der 
Ackerfläche jedoch nur eine geringe Verbreitung. Standörtlich konzentrierte sie sich auf Geeststandorte. Die WB 
in Schleswig-Holstein weist einen deutlichen Bezug zum Maisanbau auf. Sowohl als Vorkultur wie auch als 
Folgekultur wurde auf mehr als 70 % der WB-Flächen die Reihenkultur angebaut. Unter der Prämisse des 
Maisanbaus als Vorfrucht trägt der für norddeutsche Verhältnisse vergleichsweise frühe Saattermin (15.09.) dazu 
bei, dass die Zwischenfrucht aufläuft und im Boden verbleibenden Stickstoff aufnehmen kann. Insofern wird 
durch die WB eine späträumende Reihenkultur erreicht, die ein hohes Nitratbelastungspotenzial aufweist.  
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Ein vergleichbares Förderangebot besteht ab 2023 nicht mehr. Dies ist gleichermaßen in der ambitionierteren 
Konditionalität ab 2023 und in der Verschärfung der Düngeverordnung ab 2019 begründet.  

7.2 Vielfältige Kulturen im Ackerbau  

Die Förderinhalte basieren auf den Vorgaben der nationalen Rahmenregelung (NRR), wobei einige 
landesspezifische Förderverpflichtungen in der MSL-Förderrichtlinie ergänzt wurden. Die Fördervoraussetzungen 
werden in der Tabelle 13 dargestellt.  

Mit der Maßnahmenumsetzung wird ein breiteres Anbauspektrum mit Einbeziehung von Leguminosen 
angestrebt, welches auf verschiedene Umweltwirkungen abzielt. Die Vorhabenart ist prioritär im SPB 5E 
Kohlenstoffspeicherung programmiert. Sekundär werden mit der Maßnahme Ziele im SPB 4A Biodiversität und 
4C Boden verfolgt. Mit der erweiterten Anbaustruktur soll der Krankheitsdruck verringert werden, was auf einen 
reduzierten PSM-Einsatz abzielt. Durch den höheren Anteil an Leguminosen, welcher zu einer Förderung des 
heimischen Eiweißfuttermittelanbaus beiträgt, soll ein verringerter Einsatz mineralischer Stickstoffdünger 
erreicht werden. Zudem zielt der Anbau von Eiweißpflanzen im Vergleich zum Silomais auf eine Erhöhung der 
Bodenfruchtbarkeit und eine Reduzierung der Anfälligkeit gegenüber Erosion ab (MELUR, 2015a). 

Im Jahr 2015 wurde als Zielgröße der Förderung 11.500 ha angegeben. Die ZWE mussten auf dem Ackerland 
jährlich mindestens fünf verschiedene Hauptfruchtarten/Ackerkulturen anbauen. Der Anteil je Hauptfruchtart 
musste im Regelfall zwischen 10 bis 30 % des Ackerlands (AL) liegen (siehe Tabelle 13). Insgesamt durfte der 
Getreideanteil 66 % des Ackerlandes nicht überschreiten. Zudem gab es besondere Orientierungswerte zu 
Saatgutzusammensetzung und Aussaatmengen (letztere Bedingung geht über die Verpflichtungen der NRR 
hinaus und ist landesspezifisch). Zudem mussten 10 % des Ackerlandes mit Leguminosen oder einem Gemenge, 
das Leguminosen enthält, bestellt werden. Für großsamige bzw. großkörnige Leguminosen wurde eine erhöhte 
Prämie ausgezahlt. Ein konventioneller Betrieb erhielt somit eine jährliche Prämie von 90 Euro/ha, bei 10 % 
großkörnigen Leguminosen 110 Euro/ha. In ökologisch wirtschaftenden Betrieben lag der Fördersatz bei 
55 Euro/ha bzw. 75 Euro/ha, wenn der Anteil von 10 % durch großkörnige Leguminosen erfüllt wurde (MELUR, 
2015a; BMEL, 2019). Wurden 5 % des Ackerlandes mit großsamigen Leguminosen angebaut, betrugen die 
Fördersätze bei konventionellen Betrieben 100 Euro/ha und bei ökologisch wirtschaftenden Betrieben 
65 Euro/ha (MELUR, 2015a). 

Förderflächen dieser Vorhabenart konnten nicht gleichzeitig als ÖVF mit Leguminosen angemeldet werden (siehe 
Kapitel 6) (MSL-Richtlinie 2015; MELUR, 2015a). 

Tabelle 13: Förderbestimmungen Vielfältige Kulturen im Ackerbau  

 
Quelle: Richtlinie zur Förderung einer markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung (MSL-Richtlinie 2015). 
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Tabelle 17: Teilnehmende an der Vorhabenart Vielfältige Kulturen im Jahr 2020 mit gleicher Betriebs-ID 
wie 2015 – Charakterisierung anhand von Betriebskennziffern 

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der InVeKoS-Daten 2020. 

Um an der Vorhabenart teilzunehmen, passten die teilnehmenden Betriebe ihr Kulturartenspektrum an die 
Förderauflagen an (Abbildung 2).  

Abbildung 2: Veränderung der Anbauanteile der teilnehmende und nicht-teilnehmenden Betriebe an der 
Vorhabenart Vielfältiger Kulturen von 2020 zu 2015 

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der InVeKoS-Daten 2015 und 2020. 

Die Gegenüberstellung der im Jahr 2015 (ohne Förderung) und im Jahr 2020 angebauten Kulturen verdeutlicht, 
dass die Betriebe beim Einstieg in die Förderung den Anteil an Leguminosen erhöhten. Vor allem der Anteil an 
Körnerleguminosen wurde, bedingt durch die Förderauflage mit erhöhter Prämie, um mehr als 9 %-Punkte 
deutlich angehoben. Besonders die konventionellen Betriebe erhöhten ihre Anteile (rund 10 %-Punkte). Hier hat 
auch die nationale Eiweißpflanzenstrategie (2012) mit Impulsen für Forschung und Förderung dazu beigetragen, 
dass die Fördermaßnahme VKA v. a. mit den Körnerleguminosen stärker in Anspruch genommen wurde. 

Der verstärkte Anbau von Leguminosen führt, neben dem Effekt der Erweiterung enger Fruchtartenspektren, zu 
einer gesteigerten Stickstofffixierung bzw. -anreicherung im Boden sowie zu einer verbesserten 
Bodenfruchtbarkeit, z. B. aufgrund des Beitrags zum Humusaufbau, der tiefen Wurzeln und der Förderung der 
Bodenflora und -fauna.  

bis ≥ 50 bis ≥ 100 bis ≥ 200
< 50 < 100 < 200

geförderte Betriebe
Anzahl Betriebe n 4 29 36 20 89 24 62

Fläche VK (Ø) ha 30 72 150 295 547 151 154

Fläche VK (Ʃ) ha 120 2.094 5.393 5.905 13.512 3.624 9.522

Betriebsgrößenklasse nach AL (ha)

Gesamt
davon
ÖKO

davon
konventionell
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Tabelle 20: Bewirtschaftungsauflagen im Vertragsmuster Kleinteiligkeit im Ackerbau  

 
Quelle: MELUR (2015b).  

Verteilung der Förderung auf die Naturräume 

Der (geförderte) Ökolandbau als Basis für das Vertragsmuster KTA verteilt sich unterschiedlich auf die 
naturräumlichen Regionen (vgl. Abbildung 3, Abbildung 4 und Tabelle A2 im Anhang sowie die Karten im 
Kapitel 7.4 Ökolandbau). Die Zuordnung der Betriebe zu den naturräumlichen Hauptregionen erfolgte mittels des 
Flächenprinzips, d. h. jeweils in der Region, in welcher der Flächenschwerpunkt eines Betriebes lag. Dieser Ansatz 
ist bei der Betrachtung der räumlichen Verteilung von Förderflächen geeigneter als der Ansatz des 
Betriebssitzprinzips. Das Hügelland hat mit gut 41 % den Hauptanteil der landwirtschaftlich genutzten Flächen, 
gefolgt von der Hohen Geest mit gut 25 % und Vorgeest und Marsch mit jeweils um die 16 % der LF. Die Anzahl 
der Betriebe verteilt sich ähnlich, wobei sich Hohe Geest (31 % der Betriebe) und Hügelland (35 % der Betriebe) 
hier stärker annähern. Das deutet auf im Durchschnitt wesentlich größere Betriebsflächen im Hügelland als in 
der Hohen Geest hin.  

Flächenverteilung des Ökolandbaus des Jahres 2020 zeigt, dass mit über 40 % der geförderten 
Ökolandbauflächen ein Schwerpunkt auf dem Hügelland (24.324 ha) liegt. Mit einem Anteil von 27 % folgt die 
Marsch (16.141 ha), die Hohe Geest (11.081 ha) und zuletzt die Vorgeest mit 7.867 ha und einem Anteil 13 % 
(vgl. Abbildung 3).  

Abbildung 3: Anteile des Ökolandbaus in den naturräumlichen Regionen 

 
Quelle: Eigene Auswertungen auf Grundlage der InVeKoS-Daten 2020. Die Betriebe wurden dem Naturraum zugeordnet, in dem 
sie die meisten Flächen bewirtschaften (Flächenprinzip im Unterschied zum Betriebssitzprinzip). Die Daten für „Hamburg“ als 
Naturraum entsprechen daher nicht dem Hamburger, sondern dem Schleswig-Holsteiner Fördertatbestand. 
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Relativ betrachtet, d. h. als Anteil der Ökolandbauförderfläche an der LF der Naturräume, liegt mit 9,9 % der LF 
ein Schwerpunkt in der Marsch, gefolgt vom Hügelland mit 5,7 % Anteil an der LF und der Vorgeest und Hohen 
Geest mit 4,7 bzw. 4,2 % Anteil an der LF (Abbildung 4, Tabelle A2 im Anhang). Heruntergebrochen auf das 
ökologisch bewirtschaftete Ackerland als Basis für die KTA-Förderung stellt sich die Situation wiederum anders 
dar. Die höchsten Ackerlandanteile an der LF der ökologisch wirtschaftenden Betriebe lagen im Hügelland und in 
der Marsch (max. 60 % Anteil Ökoackerland an der ÖKO-LF; vgl. Abbildung 4). Ökobetriebe in der Vorgeest und 
Hohen Geest lagen mit jeweils gut einem Drittel ihrer LF als Ackerland deutlich dahinter. Die im Jahr 2020 
geförderten KTA-Flächen wiederum zeigten nur im Hügelland einen ausgeprägten Schwerpunkt. Das gilt sowohl 
für die Fläche im Umfang von 1.751 ha als auch für die 37 geförderten Betriebe. Damit lagen 84 % der 
geförderten Betriebe mit ihrem Flächenschwerpunkt im Hügelland des östlichen Schleswig-Holsteins.  

Abbildung 4: Anteile (%) des Ökolandbaus und des Vertragsmusters KTA in den naturräumlichen Regionen 

 
Quelle: Eigene Auswertungen auf Grundlage der InVeKoS-Daten 2020. Die Betriebe wurden dem Naturraum zugeordnet, in dem 
sie die meisten Flächen bewirtschaften (Flächenprinzip im Unterschied zum Betriebssitzprinzip). Die Daten für „Hamburg“ als 
Naturraum entsprechen daher nicht dem Hamburger, sondern dem Schleswig-Holsteiner Fördertatbestand. 

Charakterisierung von Teilnehmenden und Nicht-Teilnehmenden 

Aufgrund dieser sehr ungleichen räumlichen Verteilung wird die nachfolgende Charakterisierung der 
Teilnehmenden und Nicht-Teilnehmenden zunächst getrennt nach den Naturräumen erfolgen (Tabelle 21). 
Wegen der geringen Teilnehmendenzahlen in Marsch, Vorgeest und Hoher Geest ist ein belastbarer Vergleich 
der Betriebe allerdings nur im Hügelland möglich, wo 37 teilnehmenden 136 nicht-teilnehmenden Ökobetrieben 
gegenüberstehen. Vor dem Hintergrund der erforderlichen Mindestförderfläche wurden nur Betriebe in den 
Vergleich einbezogen, die mind. 8 ha Ackerland im Jahr 2020 aufwiesen.  
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Tabelle 21: Vergleich von KTA-Teilnehmenden und Nicht-Teilnehmenden im Jahr 2020 in den 
naturräumlichen Regionen  

 
Quelle: Eigene Auswertungen auf Grundlage der InVeKoS-Daten 2020. Die Betriebe wurden dem Naturraum zugeordnet, in dem 
sie die meisten Flächen bewirtschaften (Flächenprinzip im Unterschied zum Betriebssitzprinzip). Die dem Naturraum „Hamburg“ 
zugeordneten Betriebe wurden hier nicht berücksichtigt.  

Zunächst wird aus Tabelle 21 ersichtlich, dass die teilnehmenden Betriebe im Hügelland deutlich größer waren 
als die nicht-teilnehmenden. Das galt sowohl für ihre LF (162 gegenüber 118 ha) als auch für ihre Ackerfläche 
(119 gegenüber 73 ha). Ihr Ackerlandanteil an der LF war mit knapp 78 % rund 12 Prozentpunkte höher als bei 
den nicht-teilnehmenden Ökobetrieben. Die entsprechenden Werte für den Median zeigen mit 
16 Prozentpunkten sogar einen noch deutlicheren Abstand. Auch die weiteren Vergleichsparameter deuten bei 
den KTA-Teilnehmenden auf stärker ackerbaulich fokussierte Wirtschaftsweisen: So war ihr Getreideanteil am 
Ackerland etwas höher, die Anteile von Eiweißfrüchten und Ackerfutter jedoch niedriger. Dazu passen auch die 
Zahlen zur Tierhaltung, die in beiden Gruppen bei den gehaltenen Großvieheinheiten (GVE) je Betrieb im Median 
annähernd gleichgroß ausfielen. Aufgrund der unterschiedlichen Betriebsgrößen war die Besatzdichte bei den 
Teilnehmenden mit 0,4 gegenüber 0,6 GVE/ha LF jedoch deutlich geringer. Ein ähnliches Bild zeichnete sich bei 
der Untergruppe der raufutterfressenden Großvieheinheiten (RGV) und beim Milchvieh ab. Lediglich bei der 
Schaf- und Ziegenhaltung hatten die KTA-Teilnehmenden eine etwas höhere Besatzdichte als die Nicht-
Teilnehmenden, wobei nur zehn Teilnehmende überhaupt Schafe oder Ziegen hielten.  

Die KTA-Teilnehmenden haben insgesamt in wesentlich größerem Umfang am Ackerlandvertragsnaturschutz 
(KTA, Rastplätze für wandernde Vogelarten, Ackerlebensräume) teilgenommen. Hier stehen im Betriebsmedian 
48 ha nur 9 ha bei den Nicht-Teilnehmenden gegenüber. Dafür hatten sie geringere Anteile von Nutzungscodes, 
die auf eine Ackerlandbrache außerhalb der in der Förderperiode 2014 bis 2022 angebotenen AUKM schließen 
lassen (1,5 ha gegenüber 2,6 ha).  

Im Hügelland haben die Ökobetriebe fast die Hälfte ihres Ackerlandes in die KTA-Förderung gegeben. In der 
Marsch waren es im Schnitt der drei Teilnehmenden fast drei Viertel des Ackerlandes bei einer Spanne von 55 
bis 89 %. Insbesondere in der Vorgeest waren die Förderanteile bei den zwei Teilnehmenden mit einem Viertel 
ihres Ackerlandes geringer (14 % bei 60 ha Ackerland und 37 % bei 149 ha Ackerland).  
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Mit-Ohne-/Vorher-Nachher-Vergleich von Teilnehmenden und Nicht-Teilnehmenden 

Um zu bestimmen, in welchem Umfang sich Ökobetriebe angepasst haben, um an KTA teilnehmen zu können, 
ist ein Vergleich der Betriebe zu Zeitpunkten vor und während der Teilnahme sinnvoll. Dafür werden Betriebs- 
und Förderdaten aus dem Jahr 2014, also vor dem KTA-Förderangebot, mit entsprechenden Daten aus dem Jahr 
2020 verglichen. Dabei schränkt der Wechsel von Betriebsnummern, als eindeutiger Identifikator für einen 
Betrieb, den Umfang der Vergleichsgruppe ein (vgl. Kapitel 4).  

Tabelle 22 zeigt einige Eckpunkte des Mit-Ohne-/Vorher-Nachher-Vergleichs für die Jahre 2020 und 2014. Von 
den 44 KTA-Teilnehmenden des Jahres 2020 konnten im FNN des Jahres 2014 20 Ökobetriebe anhand der 
Betriebsnummer identifiziert werden. Bei den Nicht-Teilnehmenden waren es 261 Betriebe, die sowohl 2014 als 
auch 2020 eine Ökolandbauförderung erhalten hatten und eine identische Betriebsnummer aufwiesen.  

Bei beiden Gruppen (KTA-Teilnehmende in 2020 und Betriebe ohne KTA) zeigt sich ein deutliches 
Flächenwachstum im Laufe der sechs Jahre mit Zuwächsen von zehn bzw. acht Hektar LF. Dabei ist in beiden 
Gruppen der Ackerlandanteil an der LF zurückgegangen. Die KTA-Teilnehmenden waren im Durchschnitt mit 124 
bzw. 134 ha LF doppelt so große Betriebe wie die nicht-teilnehmenden Ökobetriebe. Der Anteil des Ackerlandes 
an der LF lag bei KTA-Betrieben zu beiden Vergleichszeitpunkten 25 bis 30 Prozentpunkte höher als in der 
Vergleichsgruppe. Es handelte sich bei den KTA-Teilnehmenden folglich um flächenstarke und deutlich 
ackerbaulich geprägte Ökobetriebe.  

Auch der Vergleich der Kennzahlen zum Getreideanbau (größerer Umfang bei den KTA-Betrieben vorher und 
nachher) sowie der Anteil der Eiweißfrüchte und des Ackerfutters am Ackerland (geringerer Umfang bei den KTA-
Betrieben vorher und nachher) legt nahe, dass die KTA-Teilnehmenden Betriebe waren, die im Vergleich zu den 
Nicht-Teilnehmenden keine besonders ausgeprägte Tierhaltung hatten. Der grafisch aufbereitete Mit-Ohne-/ 
Vorher-Nachher-Vergleich (Methode Difference-in-Difference, DiD) kann die Unterschiede zwischen den 
Gruppen und im Zeitverlauf besser illustrieren (Abbildung 5). Der DiD-Wert von 3,0 indiziert dabei einen 
stärkeren Rückgang des Getreideanbaus bei den Nicht-Teilnehmenden (-5,57 ha) gegenüber den Teilnehmenden 
(-2,56 ha) im Betrachtungszeitraum. Die DiD-Werte für alle betrachteten Parameter sind in der letzten Spalte der 
Tabelle 22 angegeben: je höher der Wert, desto stärker der Unterschied in der Zeit und zwischen den beiden 
Gruppen.  

Abbildung 5: Difference-in-Difference-Analyse für den Parameter „Getreideanbau“ der KTA-
Teilnehmenden 

 
Quelle: Eigene Auswertungen auf Grundlage der InVeKoS-Daten 2014 und 2020. 

 

Getreide

2014 2020

Betriebe 
ohne KTA 2020

50,34 44,77 -5,57

Betriebe 
mit KTA 2020

58,58 56,02 -2,56

Differenzen
 zw. Gruppen

8,23 11,25 3,0 2)

1) Errechnet anhand der Nutzungscodes der FNN der Betriebe.
2) Difference-in-Differenz-Wert als Maß für den Mit-Ohne-/Vorher-Nachher-Vergleich.

Anteil Getreide am AL 1)

[Median der Betriebe] Differenzen im 
Zeitablauf
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Tabelle 22: Mit-Ohne-/Vorher-Nachher-Vergleich der KTA-Teilnehmenden in den Jahren 2020 und 2014 

 
Quelle: Eigene Auswertungen auf Grundlage der InVeKoS-Daten 2014 und 2020.  

Ein Blick auf die Tier- bzw. GVE-Zahlen bestätigt die Annahme, dass die KTA-Teilnehmenden vergleichsweise 
weniger auf ein Wachstum in der Tierhaltung ausgerichtet waren: Zwar war der Anteil der Tierhaltenden in den 
Gruppen annähernd gleich groß, jedoch waren die Besatzdichten sowohl in den Vorher- als auch in den Nachher-
Gruppen bei den KTA-Teilnehmenden deutlich geringer. Eine Ausnahme stellt die Untergruppe der gehaltenen 
Milchkühe bzw. deren GVE-Dichte je ha LF dar. Allerdings ist die Anzahl der milchviehhaltenden Betriebe mit fünf 
(vorher) und sieben (nachher) bei den KTA-Teilnehmenden für eine aussagekräftige Mittelwert- bzw. 
Medianbildung zu gering. In jedem Fall bewegte sich auch die Milchviehhaltung auf einem vergleichsweisen 
geringen Niveau.  

Schwerpunkte der betrieblichen Anpassung an die KTA-Teilnahme lassen sich beim Anbau von Ackerfutter (DiD-
Wert 5,6), von Ölsaaten (5,5) und beim Flächenumfang der Getreidekulturen (3,0) erkennen. Während der 
Umfang des Ackerfutteranbaus bei den KTA-Betrieben deutlich reduziert wurde (5,4 ha), verlief die Entwicklung 
bei den Nicht-Teilnehmenden gegenläufig bzw. stagnierte nahezu (plus 0,23 ha). Bei den Ölsaaten legten die 
Nicht-Teilnehmenden im Median der Betriebe 4,1 ha zu, während die KTA-Teilnehmenden 1,4 ha weniger 
anbauten. Geringere Schwankungen können auch auf veränderte Marktsituationen zurückzuführen sein, die 
gerade bei Ölsaaten (Raps) häufiger zu beobachten waren (vgl. dazu auch Kapitel 7.2; von den 44 KTA-Betrieben 
nahmen jedoch nur sechs Betriebe gleichzeitig die Förderung für Vielfältige Kulturen in Ackeranbau in Anspruch).  

Geringere, aber doch auffällige Differenzen gab es bei dem Flächenumfang der angebauten Sommerungen (DiD-
Wert 1,0), den Eiweißfrüchten (0,4) sowie den gehaltenen Großvieheinheiten im Bezug zur betrieblichen LF (0,1). 
Der höhere Anteil an Sommerungen könnte aus der Teilnahme an KTA resultieren: Die anzulegenden Brach- bzw. 
Blühflächen im Umfang von 5 % der KTA-Vertragsfläche müssen bis Februar über Winter stehenbleiben, sodass 
danach eine Sommerung angebaut werden muss. Allerdings ist das auf nicht verpflichtend rotierenden 
Brachflächen kein Grund für mehr Sommerungen. Außerdem erfolgte ab 2015 eine stärkere Ausdifferenzierung 
der Nutzungscodes für Sommerungen, sodass auch dadurch deren Anzahl in den Flächen- und 
Nutzungsnachweisen gestiegen sein könnte. Des Weiteren könnte die Verpflichtung zum Anbau von mind. drei 
verschiedenen Hauptfruchtarten, inkl. von Leguminosen, je nach Fruchtfolge zu mehr Sommerungen geführt 
haben. Eiweißfrüchte wurden in beiden Gruppen vermehrt angebaut mit geringfügig umfangreicheren 
Steigerungen bei den Nicht-Teilnehmenden. Hier sind eher die absoluten Werte erstaunlich (3 ha mehr bei den 
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Abbildung 6: Veränderungen der Schlagstrukturen durch Teilnahme am KTA-Vertragsmuster (2016 bis 
2020) 

 
blau = Schlagstruktur 2016 in Betrieben ohne KTA, braun = mit KTA geförderte Flächen und deren Schlagstruktur 2020  

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage des InVeKoS-GIS 2016 und 2020.  

Kurzzusammenfassung und Ausblick 

Das Vertragsmuster Kleinteiligkeit im Ackerbau (KTA) wurde zu Beginn der Förderperiode 2014 bis 2022 neu 
eingeführt. Teilnahmeberechtigt waren ausschließlich Betriebe, die Ökologische Anbauverfahren betrieben. Bis 
2020 wurden 2.018 ha KTA auf 44 Ökobetrieben gefördert (2021: 47 Betriebe auf 2.245 ha). Ein deutlicher 
Schwerpunkt der Inanspruchnahme lag im Hügelland im Osten Schleswig-Holsteins, sowohl hinsichtlich der 
geförderten Betriebe (37) als auch der geförderten Fläche (1.751 ha).  

Die teilnehmenden Betriebe waren im Durchschnitt deutlich flächenstärker mit mehr Ackerfläche als die nicht-
teilnehmenden Ökobetriebe. Insgesamt deuten die ausgewerteten Parameter bei den KTA-Teilnehmenden auf 
stärker ackerbaulich ausgerichtete Betriebe hin, die weniger Tiere hielten und somit auch die Fruchtfolge weniger 
auf Futterproduktion ausrichten mussten. Sie hatten einen höheren Getreideanteil, bei geringeren Anteilen von 
Eiweißfrüchten und Ackerfutter an ihrem Ackerland. Im Hügelland haben die Ökobetriebe fast die Hälfte ihres 
Ackerlandes in die KTA-Förderung gegeben. 

Ein Mit-Ohne-/Vorher-Nachher-Vergleich von Teilnehmenden und Nicht-Teilnehmenden zu den Zeitpunkten 
2014 bzw. 2016 und 2020 gibt Hinweise auf die Anpassungsreaktionen der Betriebe an die Auflagen des KTA-
Vertragsmusters. Zunächst deuten alle ausgewerteten Parameter auch hier daraufhin, dass die KTA-
Teilnehmenden tendenziell stärker auf Ackerbau und weniger auf Tierhaltung ausgerichtet waren. So weist der 
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Difference-in-Difference-Wert (DiD-Wert) auf eine deutliche Reduzierung des Ackerfutterbaus bei den 
Teilnehmenden im Zeitablauf hin, während er bei den Nicht-Teilnehmenden stagnierte. Getreide wurde 
hingegen deutlich mehr angebaut. Der DiD-Wert für Sommerungen fällt nicht so prägnant aus, könnte aber ein 
Resultat einer verschobenen Fruchtfolge bei den Teilnehmenden sein, die mind. drei verschiedene Hauptfrüchte 
auf den Vertragsflächen, inkl. einer Leguminose anbauen mussten, sowie mind. 5 % Ackerbrache/Blühflächen 
anlegen mussten, die über Winter zu erhalten sind. Entgegen der Erwartungen wurden Eiweißfrüchte bei den 
Nicht-Teilnehmenden vermehrt angebaut, obwohl der Leguminosenanbau Pflichtbestandteil des 
Vertragsmusters war. Eine Veränderung der Schlagstrukturen in Form von Teilungen und linearen 
Randstrukturen sind im visuellen GIS-Vergleich nachvollziehbar. Insgesamt lassen sich somit Anpassungen 
feststellen, die zwar im betrieblichen Durchschnitt nicht besonders umfangreich erscheinen und teilweise jährlich 
wechselnden wirtschaftlichen Überlegungen folgen könnten, aber in der Schlaggeometrie und damit der 
räumlich konkreten Bewirtschaftung deutlich nachvollziehbar sind. Somit sind auch entsprechende 
Biodiversitätswirkungen in der Feldflur denkbar.  

In der Förderperiode 2023 bis 2027 wird das Vertragsmuster Kleinteiligkeit im Ackerbau mit geringfügigen 
Änderungen bei der zu gestaltenden Schlaggröße weiterhin angeboten. Die Prämie wurde von 240 Euro/ha auf 
260 Euro/ha erhöht. Die Kombination mit bestimmten Ökoregelungen ist möglich.  

7.4 Förderung für die Einführung oder Beibehaltung Ökologischer Anbauverfahren  

Beschreibung der Maßnahme 

Die Förderung Ökologischer Anbauverfahren (ÖKO) wurde bereits in der vergangenen Förderperiode 2007 bis 
2013 angeboten und mit nur geringfügigen inhaltlichen Änderungen fortgeführt. Jedoch wurden die 
Bagatellgrenze von 1.000 Euro pro Jahr auf 500 Euro pro Jahr gesenkt sowie die Prämiensätze deutlich erhöht. 
So stieg zum Beispiel die Beibehaltungsförderung für Acker- und Grünland von 137 Euro/ha auf 234 Euro/ha 
(Dickel et al., 2010; MELUR, 2014). Förderzweck ist die nachhaltige Verbesserung der natürlichen und 
wirtschaftlichen Produktionsbedingungen im Einklang mit den Belangen des Schutzes der Umwelt und der 
Erhaltung des natürlichen Lebensraums. Daher wurden die Ökologischen Anbauverfahren primär der Priorität 4 
Umwelt (SPB 4A Biodiversität, SPB 4B Wasserschutz und SPB 4C Bodenschutz) zugeordnet. Die Förderung erfolgte 
über die Richtlinie zur Förderung Ökologischer Anbauverfahren (MELUR, 2014; Raue et al., 2018). Eine 
Zusammenfassung der Förderbedingungen dieser Maßnahme ist im folgenden Steckbrief dargestellt 
(Tabelle 24). 

Tabelle 24: Steckbrief zur Förderung Ökologischer Anbauverfahren 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach MELUR, 2014.  

Zur Auszahlung der Prämie mussten sich die Zuwendungsempfänger dazu verpflichten, den gesamten Betrieb für 
die Dauer von mindestens fünf Jahren nach der EU-Verordnung für den Ökologischen Landbau zu bewirtschaften 
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Bei den konventionellen und den bestehenden Ökobetrieben kam es im selben Betrachtungszeitraum mit -0,18 
bzw. -0,09 GVE/ha LF zu einer wesentlich geringeren Abnahme im Tierbesatz. 

Abbildung 7: Anbauspektrum von neueinsteigenden Betrieben vor und nach der Umstellung auf 
Ökologische Anbauverfahren 

  
n = 145 
Quelle: Eigene Berechnung nach InVeKoS 2015 und 2020.  

Kombination mit anderen AUKM 

In Schleswig-Holstein können die Ökologischen Anbauverfahren auf dem gleichen Schlag mit anderen AUKM 
kombiniert werden, da durch die Kombination Synergiewirkungen erwartet werden. Eine solche Kombination 
erfolgte auf 14 % des ökologisch bewirtschafteten Dauergrünlandes und auf knapp 30 % der ökologisch 
bewirtschafteten Ackerfläche. Die wichtigste Maßnahme, die auf Ackerland mit den Ökologischen 
Anbauverfahren kombiniert wurde, war mit 60 % der Kombinationsfläche die Maßnahme Vielfältige Kulturen. 
Auf den restlichen 40 % der Kombinationsfläche auf Ackerland wurde Ökolandbau mit den VNS-Vertragsmustern 
Kleinteiligkeit im Ackerbau bzw. Rastplätze für wandernde Vogelarten kombiniert (vgl. Kapitel 6 und 7.3.1). Auf 
Dauergrünland wurden bis auf Grünlandwirtschaft Moor alle grünlandbezogenen Vertragsmuster des 
Vertragsnaturschutzes mit den Ökologischen Anbauverfahren auf rund 4.350 ha kombiniert.  

Kurzzusammenfassung und Ausblick 

Im Zeitraum zwischen 2015 und 2020 erhöhte sich die geförderte Fläche in Schleswig-Holstein um gut 79 %, was 
einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 12,4 % entspricht. Dies ist besonders bemerkenswert vor 
dem Hintergrund, dass die geförderte Fläche vor 2015 stagnierte. Dabei waren die ökologisch wirtschaftenden 
Betriebe mit durchschnittlich gut 93 ha nicht nur größer als die nicht-teilnehmenden Betriebe (knapp 69 ha), sie 
waren mit Ausnahme der Betriebe mit weniger als 10 ha außerdem stärker auf Grünlandnutzung ausgerichtet. 
Gebiete mit einem hohen Anteil an ökologisch bewirtschafteten Flächen finden sich relativ breit über das Land 
verteilt. Gewisse Schwerpunkte lassen sich noch an der Westküste und im Umland der großen Städte erkennen. 
Die Zuwächse waren am höchsten im Westen in den Kreisen Dithmarschen und Nordfriesland und im Norden 
des Landes im Kreis Schleswig-Flensburg, wohingegen in den Kreisen Stormarn, Pinneberg, Ostholstein und Plön 
der Zuwachs eher verhalten ausfiel. 

In der Förderperiode ab 2023 gibt es erstmals einen GAP-Strategieplan für ganz Deutschland, welcher die Ziele 
und Maßnahmen für die einzelnen Bundesländer enthält (BMEL, 2023). Die Ökologischen Anbauverfahren 
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